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Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen 
A. Einheitliche Fassung (Juni 2015) 
 (Aufgestellt von den Bauverwaltungen des Bundes und der Länder) 
 
Die §§ beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B). 

1 Preisermittlungen (§ 2) 

1.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung (Urkalkulati-
on) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. 

1.2 Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder Abs. 8 Nr. 2 Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer 
seine Preisermittlungen für diese Preise einschließlich der Aufgliederung der Einheitspreise (Zeitan-
satz und alle Teilkostenansätze), spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen. 

1.3 Nrn. 1.1 und 1.2 gelten auch für Nachunternehmerleistungen. 

2 Ausführungsunterlagen (§ 3) 

Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Aus-
führung bestimmt gekennzeichnet sind. 

3 Werbung (§ 4 Abs. 1) 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

4 Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3) 

Zum Schutz der Umwelt, der Landschaft sowie der Oberflächengewässer und des Grundwassers 
hat der Auftragnehmer die durch die Arbeiten hervorgerufenen Beeinträchtigungen auf das unver-
meidbare Maß einzuschränken. 
Behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter wegen der Auswirkungen der Arbeiten hat der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

5 Holzprodukte (§ 4 Abs. 6)  

Siehe Teil B, Ergänzungen für Berlin 

6 Nachunternehmer (andere Unternehmen) (§ 4 Abs. 8) 

6.1 Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungs-
fähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zah-
lung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraus-
setzungen erfüllen. 

Er hat die Nachunternehmer bei Anforderung eines Angebotes davon in Kenntnis zu setzen, dass es 
sich um einen öffentlichen Auftrag handelt. 

6.2 Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie 
Name, Anschrift und Berufgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorge-
sehenen Nachunternehmers in Textform bekannt zu geben.  

6.3 Sollen Leistungen, die bereits an einen Nachunternehmer vergeben sind, an einen weiteren Nach-
unternehmer vergeben werden, ist dies vom Auftragnehmer dem Auftraggeber vor der beabsichtig-
ten Übergabe in Textform bekannt zu geben und zu begründen; die Nummern 6.1 und 6.2 gelten 
entsprechend. 

7 Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10) 

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig zu informieren, wenn durch die weitere Ausfüh-
rung Teile der Leistung der Prüfung und Feststellung entzogen werden. 
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8 Wettbewerbsbeschränkungen (§ 8 Abs. 4), Antikorruptionsklausel 

8.1 Unbeschadet sonstiger Kündigungs- und Rücktrittsrechte ist der Auftraggeber gem. § 314 BGB be-
rechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen oder von ihm zurückzutreten, wenn der Auftragnehmer o-
der seine Mitarbeiter 

a) aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulässige Wettbe-
werbsbeschränkung darstellt. 

b) dem Auftraggeber oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten Dritten, die mit der 
Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrags betraut sind, oder ihnen na-
hestehenden Personen, Geschenke, andere Zuwendungen oder sonstige Vorteile unmittelbar 
oder mittelbar in Aussicht stellt, anbietet, verspricht oder gewährt. 

c) gegenüber dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten strafbare Handlun-
gen begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wettbewerbsbeschränkende Ab-
sprachen bei Ausschreibungen), § 299 StGB (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen 
Verkehr), § 333 StGB (Vorteilsgewährung), § 334 StGB (Bestechung), § 17 UWG (Verrat von 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen) oder § 18 UWG (Verwertung von Vorlagen) fallen. 

8.2 Wenn der Auftragnehmer nachweislich Handlungen gem. Nummer 8.1 a vorgenommen hat, ist er 
dem Auftraggeber zu einem pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 v.H. der Abrechnungs-
summe verpflichtet, es sei denn ein Schaden in anderer Höhe wird nachgewiesen. Dies gilt auch, 
wenn der Vertrag gekündigt oder bereits erfüllt ist. 

8.3 Bei nachgewiesenen Handlungen gem. Nummer 8.1 b oder 8.1 c ist der Auftragnehmer zur Zahlung 
einer Vertragsstrafe in Höhe 5 v.H. der Abrechnungssumme verpflichtet. 

8.4 Siehe Teil B Nr. 108, Ergänzungen für Berlin 

8.5 Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. 

9 Mitteilung von Bauunfällen (§ 10) 

Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, dem 
Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 

10 Abnahme (§ 12) 

Der Auftraggeber verlangt die förmliche Abnahme ab einer Auftragssumme von 10 000 Euro (ohne 
Umsatzsteuer). 

11 Abrechnung (§ 14) 

11.1 Zu den für die Abrechnung notwendigen Feststellungen auf der Baustelle siehe Nr. 7. 

11.2 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung 
einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. 

11.3 Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auf-
traggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer. 

11.4 Bei Abrechnungen sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und 
Massen mit drei Stellen nach dem Komma anzugeben. 

12 Preisnachlässe (§§ 14 und 16) 

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als %-Satz angebotener Preisnach-
lass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezogen, 
auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die vertragli-
che Leistung zu bilden sind.  
Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel sowie Erstattungsbeträge bei vereinbarter Stoff-
preisgleitklausel werden durch den Preisnachlass nicht verringert. 
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13 Rechnungen (§§ 14 und 16) 

13.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnungen zu be-
zeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren. 

13.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und 
der Bezeichnung - gegebenenfalls abgekürzt - wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen. 

13.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) aufzustellen; der 
Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeit-
punkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leis-
tung gilt. 

Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz 
zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßgebenden Umsatz-
steuerbetrag nicht erstattet. 

13.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen 
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. 

14 Stundenlohnarbeiten (§ 2 Abs. 10, § 15) 

Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher 
Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 
- das Datum, 
- die Bezeichnung der Baustelle, 
- die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, 
- die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, 
- die Art der Leistung, 
- die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- 

und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und 
- die Gerätekenngrößen 
enthalten. 
Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. 
Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält 
der Auftragnehmer. 

15 Zahlungen (§ 16) 

15.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. 

15.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den 
für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach 
dessen schriftlicher Weisung geleistet. 

Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. 

16 Überzahlungen (§ 16) 

16.1 Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auf-
tragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.  

16.2 Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. 

Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befin-
det er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen 
gemäß §§ 247, 288 Abs. 2 BGB und eine Pauschale gemäß § 288 Abs. 5 BGB zu zahlen. 
Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen. 



V 215.H 
(Vergabeunterlagen - Zusätzliche Vertragsbedingungen) 

 1 ABau 2013, Stand: April 2016    
 
 

Seite 4 von 6 

 
 

17 Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18) 

Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswort-
laut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung 
der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt aus-
schließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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B. Ergänzungen für Berlin (Dezember 2012) 
(Aufgestellt von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt) 
 
Hinweis 
Die Paragraphen beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleis-
tungen (VOB/B), die Nummern auf Regelungen der ZVB Teil A. Einheitliche Fassung (März 2012). 

100 Ausführung (§ 3 Nr. 4, § 4 Abs. 1, 2, 4) 
100.1 Der Auftragnehmer hat ohne besondere Vergütung für die Dauer der Bauausführung alle Schutz-

maßnahmen zu treffen, die im Bereich der Baustelle und ihrer Umgebung zur Sicherung von bauli-
chen Anlagen und Einrichtungen aller Art, Bäumen und gärtnerischen Anlagen, sowie zur Sicherung 
von Personen erforderlich sind. Die Schutzvorrichtungen sind so lange bestehen zu lassen, bis jede 
Gefährdung von Personen oder Sachen ausgeschlossen ist. Das Gleiche gilt für die verkehrspolizei-
lich vorgeschriebenen Maßnahmen zur Sicherung der Baustelle. 

100.2 Die für die Benutzung von öffentlichem Straßenland, für die Aufstellung von Bauzäunen, Aufenthalts-
räumen, Aborten, Schuppen und dergleichen erforderlichen behördlichen Genehmigungen hat der 
Auftragnehmer auf eigene Kosten selbst einzuholen. 

100.3 Durch den Auftragnehmer verursachte Beschädigungen und Verunreinigungen von Straßen und 
Plätzen hat er auch während der Ausführung der Leistung ohne besondere Vergütung zu beseitigen. 
Dies gilt insbesondere auch für die Verschmutzung von Straßen und Plätzen durch Fahrzeuge des 
Auftragnehmers oder seiner Nachunternehmer. 

100.4 Werden auf der Baustelle gefährliche Gegenstände (z. B. Sprengkörper, Munition, Waffen) gefunden, 
so sind die Arbeiten im Gefahrenbereich sofort einzustellen, die nächste Polizeidienststelle und der 
Auftraggeber sind sofort zu benachrichtigen, die Gefahrenstelle ist abzusperren. Die Arbeiten dürfen 
erst nach Beseitigung der Gefahr fortgesetzt werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine auf der 
Baustelle eingesetzten Arbeitskräfte über diese Sicherheitsvorschriften zu belehren. 

100.5 Besichtigungen der Baustelle durch Dritte sind nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers 
gestattet. 

100.6 Der Auftraggeber kann verlangen, dass Firmenschilder der auf der Baustelle tätigen Auftragnehmer 
nur an von ihm bestimmten Stellen in einheitlicher Form und Größe angebracht werden. 

101 Führen von Listen über beschäftigte Arbeitnehmer auf Baustellen (§ 4) 
Der Auftragnehmer und dessen Nachunternehmer sind verpflichtet, Namenslisten über die auf den 
Baustellen täglich beschäftigten Arbeitnehmer zu führen und sicherzustellen, dass diese Listen auf 
Verlangen dem Auftraggeber und der Verfolgungsbehörde zur Einsichtnahme vorgelegt werden kön-
nen. 

102 Bautagesberichte (§ 4) 
Der Auftragnehmer hat auf Verlangen Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber täglich zu 
übergeben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages 
von Bedeutung sein können. 
Dies können je nach Art der Leistung insbesondere sein: 
- Wetter, Temperaturen, 
- Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, 
- Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang, 
- Anlieferung von Hauptbaustoffen, 
- Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufortschritt  

(Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Betonierungszeiten und dergleichen), 
- Behinderung und Unterbrechung der Ausführung, 
- Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe, 
- Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse. 

103 Baustellenräumung (§ 4) 
Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind dem 
früheren Zustand entsprechend wiederherzustellen, soweit die Zustandsveränderung vom Auftrag-
nehmer zu vertreten ist. 
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104 Holzprodukte (§ 4 Abs. 6) 
104.1 Der Einsatz von Holz und Holzprodukten, die nicht nachweislich aus legaler und nachhaltiger Wald-

bewirtschaftung stammen, ist unzulässig.  

104.2 Der Nachweis ist durch Vorlage eines Zertifikats von FSC oder durch einen gleichwertigen Nachweis 
in Form eines vergleichbaren Zertifikats oder durch Einzelnachweise zu erbringen.  

104.3 Vergleichbare Zertifikate oder Einzelnachweise sind anzuerkennen, wenn vom Bieter nachgewiesen 
wird, dass die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC erfüllt werden. 

105 Bewachung und Verwahrung (§ 10) 
Bewachung und Verwahrung der Bauunterkünfte, Arbeitsgeräte, Arbeitskleidung usw. des Auftrag-
nehmers oder seiner Erfüllungsgehilfen – auch während der Arbeitsruhe – ist Sache des Auftrag-
nehmers; der Auftraggeber ist dafür nicht verantwortlich, auch wenn sich diese Gegenstände auf sei-
nen Grundstücken befinden. 

106 Rechnungen (§ 14) 
106.1 Hat der Auftragnehmer durch Überschreitung vertraglicher Ausführungsfristen eine Erhöhung des 

Umsatzsteuerbetrages zu vertreten, so hat er diese Erhöhung von der Schlussrechnungssumme ab-
zusetzen. 

106.2 Die Aufstellung von Rechnungen mit Hilfe von Anlagen der automatisierten Datenverarbeitung ist bei 
Beachtung der besonderen Vorschriften des Auftraggebers, die auf Anforderung zur Verfügung ge-
stellt werden, zulässig (Bestimmungen für die automatisierte Bauabrechnung). 

107 Verständigung auf der Baustelle 
Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass mit den Arbeitnehmern jederzeit problemlos eine Verstän-
digung in deutscher Sprache möglich ist. Dies gilt auch für den Fall, dass der Auftragnehmer Nachun-
ternehmer einsetzt. 

108 Wettbewerbsbeschränkung (§ 8 Abs. 4) Antikorruptionsklausel 
 Die Ziffern 8.1b und 8.3 aus Teil A, Einheitliche Fassung, finden keine Anwendung, soweit es sich um 

sozial adäquates Verhalten im Sinne von Nummer 9 der Ausführungsvorschriften über das Verbot der 
Annahme von Belohnung und Geschenke – AV BuG vom 21.1.13 handelt. 

https://www.berlin.de/sen/inneres/service/verwaltungsvorschriften/belohunungen_und_geschenke.pdf
https://www.berlin.de/sen/inneres/service/verwaltungsvorschriften/belohunungen_und_geschenke.pdf
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